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Peter F. fühlt sich an der Nase
herumgeführt. Vergangene Wo-
che hat ihm das Bundesamt
für Gesundheit (BAG) in einem
Briefmitgeteilt, dass die von ihm
angestossene Überprüfung der
Homöopathie nach zwei Jahren
abgebrochenwurde.Manverzich-
te auf eine vertiefte Abklärung,
heisst es darin. Entschieden hat
dies Bundesrätin Elisabeth Bau-
me-Schneiderpersönlich,wie das
BAG auf Nachfrage bestätigt.

Pensionär Peter F. ist mit
Homöopathie aufgewachsen, hat
sich aber über die Jahre zumKri-
tiker gewandelt. «Es gibt keinen
einzigen seriösenNachweis, dass
Homöopathiewirkt», sagte ervor
zwei Jahren dieser Zeitung. Um
sein Umfeld vor Anfeindungen
zu schützen,möchte der 76-Jäh-
rige nicht mit dem richtigen
Namen genannt werden.

Im Oktober 2023 hat Peter F.
offiziell einen Antrag gestellt,
die Krankenkassenpflicht der
Homöopathie zu überprüfen.Das
BAG ist darauf eingestiegen und
hat eine sogenannte Umstritten-
heitsabklärung gestartet.Nach ei-
ner Konsultation der Interessen-
verbände sollte eigentlich eine
Überprüfung der KriterienWirk-
samkeit, Zweckmässigkeit und
Wirtschaftlichkeit (WZW) folgen.
Diesemüssen alle erfüllt sein, da-
mit eine Leistung durch die obli-
gatorische Krankenpflegeversi-
cherung (OKP) gedeckt sein darf.

Kritik anVorzugsbehandlung
Die Überprüfung erfolgt nun
nicht, wie diese Zeitung exklu-
siv erfahren hat. «Frau Baume-
Schneider hat offenbarnach dem
Motto entschieden, dass man
gewisse Fragen nicht stellt,wenn
man als Antwort die Wahrheit

befürchtet», kommentiert Pe-
ter F. Mit dem Stopp der Über-
prüfung platzt eineHoffnung der
Kritikerinnen und Kritiker der
Therapiemethode. Ihnen ist die
Vorzugsbehandlung derHomöo-
pathie ein Dorn imAuge, seit die-
se im Jahr 2012 in die Grundver-
sicherung aufgenommenwurde.
Alle anderen Bereichemüssen in
der Regel mit aufwendigen Stu-
dien die Wirksamkeit einer Be-
handlung nachweisen.

Das Thema ist weltanschau-
lich aufgeladen und hochemotio-
nal. In der politischenDiskussion
taucht es deswegen immer wie-
der auf. Regelmässig werden im
ParlamentVorstösse lanciert, zu-
letzt vor einem Monat. Der Bun-
desrat empfiehlt diese jeweils zur
Ablehnung und verweist in den
Stellungnahmen just auf das Um-
strittenheitsverfahren, das nun
gestoppt wurde. Die Schweiz ist
eines der letztenwestlichen Län-
der, in denenHomöopathie noch
Teil der öffentlichen Gesund-
heitsversorgung ist.

Umstrittene Argumente
Die Argumente, die das BAG als
Begründung für denVerfahrens-
abbruch anführt, sind alles an-
dere als neu, und es stellt sich
die Frage, warum das Verfahren
dann überhaupt gestartet wur-
de. Das Amt gibt dazu keine Ant-
wort. Inhaltlich sind die Argu-
mente umstritten:
— Volkswille:Das BAG hebt her-
vor, dass die Schweizer Bevölke-
rung 2009 einem Verfassungs-
artikel zugestimmt hat, der eine
«Berücksichtigung der Komple-
mentärmedizin» verlangt. Doch
ist eine OKP-Pflicht nicht zwin-
gend, da die Komplementärme-
dizin in anderen Bereichen be-
rücksichtigt ist, insbesondere bei
derAusbildung. ImGegensatz zu

anderen komplementärmedizi-
nischen Methoden ist die Wirk-
samkeit der Homöopathie bis
heute nicht zweifelsfrei belegt.
— Nachfrage: Komplementär-
medizin, insbesondere die Ho-
möopathie,würde von derBevöl-
kerung rege inAnspruch genom-
men, heisst es weiter. Allerdings
habenRecherchen dieserZeitung
gezeigt, dass sich imBereichHo-
möopathie die Anzahl der Arzt-
besuche und der Ärzte über die
Jahre halbiert hat.
— Kompliziert: Das BAG findet
zudem, dass eine WZW-Über-
prüfung aufwendig und komplex
und deshalb unverhältnismässig
sei. Allerdings könnte sich der
Bund auf umfangreicheArbeiten
anderer Länder wie Australien,
Frankreich oderGrossbritannien
stützen, die Homöopathie über-
prüft und ausgeschlossen haben.
— GeringerSpareffekt:Tatsäch-
lich sind die jährlichenKosten der
Homöopathie und anderer kom-
plementärmedizinischer Metho-
den in der Grundversicherung
mit 18 Millionen Franken ge-
ring im Verhältnis zu den rund
55 Milliarden Franken der ge-
samten Grundversicherung.Ver-
glichen mit anderen Sparbemü-
hungen des Departements von
Baume-Schneider erscheint der
Betrag allerdings durchaus re-
levant. So hat ein regelmässiger
runder Tisch zur Kostendämp-
fung das Ziel, 300Millionen Fran-
ken zu sparen. Und das Health
Technology Assessment des
BAG hat nach bald zehn Jahren
150 Millionen Franken jährliche
Kosten reduziert.

Die Argumente des BAG le-
sen sich in weiten Teilen wie
ein Kondensat der Stellungnah-
me, die die Ärzteverbindung
FMH im Zuge der Umstritten-
heitsabklärung eingereicht hat.

Die Bahnfinanzierung ist in
Schieflage geraten – doch beim
Bund scheintman sich die finan-
zielle Zukunft der Bahn schön-
zurechnen. Nur wenige Tage
nachdem die SBB wegen des
Rückstands beim Unterhalt der
Bahninfrastruktur Alarm ge-
schlagen haben, zeigt ein neu-
er Bericht der Eidgenössischen
Finanzkontrolle (EFK): Die Lage
ist noch prekärer als bekannt.
Die EFKwarnt insbesondere vor
einer Ausbauplanung auf einer
«fragilen Datenbasis».

Besonders brisant ist die Kri-
tik an «Verkehr ’45», derVorlage
des Bundes zum geplanten Ver-
kehrsausbau. Für die Ausbau-
projekte hat dieser Kosten von
rund 40Milliarden Franken ver-
anschlagt. Doch nun zeigt sich:
Bei der Berechnung der Projekt-
kosten hat er die Teuerung kom-
plett weggelassen.

Zudem rügen die Prüfer me-
thodischeUngereimtheiten:Wäh-
rend das Bundesamt für Verkehr
(BAV) beimUnterhaltmit 1,7 Pro-
zentTeuerung kalkuliert, rechnet
es bei beschlossenen Ausbauten
lediglich mit 1 Prozent. «Die EFK
versteht die Dichotomie bei den
Teuerungsraten nicht», heisst es
imBericht. Eine realistischeTeu-
erung würde die zur Verfügung
stehenden Mittel um 2 bis 4 Mil-
liarden Franken schmälern.

Wie Recherchen dieser Re-
daktion zeigen, hat das zustän-
dige Departement vonVerkehrs-
minister Albert Rösti (SVP) die
Teuerung beim Bahnausbau be-
wusst weggelassen. Auf Anfra-
ge stellt der für die Projekte ver-
antwortliche ETH-Professor Ul-
rich Weidmann klar: «Das Uvek
wollte explizit, dass wir bei den
Verkehrsprojekten ohne Teue-
rung rechnen.»

EFK kritisiert das Vorgehen
Weidmann hält diesen Verzicht
für legitim. Denn erstens näh-
men mit der Inflation nicht nur
die Kosten, sondern auch die Ein-
nahmen des Bahninfrastruktur-
fonds zu, über welchen Ausbau
undUnterhalt finanziertwerden.
Zweitens seien künftige Teue-
rungsraten kaum vorhersehbar.
«Jede Teuerungsannahme wäre
deshalb spekulativ und anfecht-
bar», soWeidmann – zumal sich
die Teuerung je nach Baubeginn
und Dauer der Projekte unter-
schiedlich stark auswirke.

Gesetzlich hat der Erhalt des
heutigenBahnnetzesVorrangvor
dem weiteren Ausbau. Das BAV
veranschlagt dafür bis 2045 rund
88 Milliarden Franken. Da laut
Finanzkontrolle jedoch eine «ro-
buste Methodik» fehlt, sei die-
se Zahl mit massiven Unsicher-

heiten verbunden.Das bedeutet:
Steigt der Bedarf für den Unter-
halt weiter, bliebe für den Aus-
bau weniger Geld übrig.

Das bestätigt Ulrich Weid-
mann. Gefragt nach den Kon-
sequenzen, falls die Teuerung
bis zu 4 Milliarden Franken ver-
schlingen sollte, antwortet er: «In
diesem Fall müsste man auf ein-
zelneAusbauprojekte verzichten
oder diese zurückstellen.»

Die EFKkritisiert auch das hand-
werkliche Vorgehen. Demnach
stützten sich zentrale Berechnun-
gen auf Excel-Tabellen, die laut
den Prüfern fehleranfällig sind
und ohne ausreichende Kontrol-
len genutzt wurden. In der Fol-
ge wurden Kosten um rund eine
Milliarde Franken zu tief angege-
ben. Zudem sieht die EFKein per-
sonelles Risiko, da einHandbuch
für die Simulationen fehlt, wäh-
rend der zuständige Sektionschef
vor der Pensionierung steht.

BAVakzeptiert Empfehlungen
In seiner Stellungnahme räumt
das BAV die Mängel weitgehend
ein und akzeptiert formal alle
Empfehlungen.Die unterschied-
lichenTeuerungssätze seien his-
torisch bedingt. «Das BAV teilt
jedoch die Auffassung der EFK,
dass Investitionen für den Subs-
tanzerhalt und für den Ausbau
künftig mit konsistenten Teue-
rungsannahmen prognostiziert
werden sollen», sagt ein Sprecher.
Das Bundesamtwerde finanziel-
le Unsicherheiten und Bandbrei-
ten gegenüber Parlament und
Öffentlichkeit aktiver auswei-
sen. Dies werde aber erst auf die
Fertigstellung der Botschaft zu
«Verkehr ’45» möglich sein.

Es ist nicht das ersteMal, dass
Kontrollorgane des BundesAlarm
schlagen: 2024 bemängelte die
Geschäftsprüfungskommission
die Kostenkommunikation beim
F-35-Kampfjet. Beim Bahnfonds
kommt die Warnung allerdings
rechtzeitig. Die EFK empfiehlt
dem BAV, die Methodik vor der
Botschaft im Februar 2027 zu
überarbeiten. Ansonsten drohe
eine Entscheidung auf falscher
Datenbasis – mit Folgen für die
Bahnzukunft der Schweiz.

Benjamin Bitoun

Milliardenloch bei den SBB
ist wohl tiefer als gedacht
Bahnfinanzierung Die Planung des Bundes
beruht auf lückenhaften Zahlen.

Die Finanzplanung für die Bahn wird kritisiert. Foto: Reto Oeschger

Steigt der Bedarf
für den Unterhalt
weiter, bliebe
für den Ausbau
weniger Geld übrig.


